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RS OGH 1991/10/23 3Ob93/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.10.1991

Norm

EO §42

EO §44 C

Rechtssatz

Eine "faktische Exekutionsaufschiebung" allein reicht nicht aus, dem betreibenden Hausverwalter ein Pfandrecht für

eine ihm selbst entstandene Forderung an Schaden durch Verzögerung seines Anspruches - und nicht etwa im

Vermögen der Liegenschaftseigentümer eingetretene Nachteile - zu verschaffen.

Entscheidungstexte

3 Ob 93/91
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